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1. Planungsanlass 

Im Ergebnis der aktuellen energiepolitischen Zielstellungen von Bundes- und Landesregierung 
soll deutschlandweit eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung ab-
gesichert werden. Die Erzeugung erneuerbarer Energien wird gemäß der aktuellen Gesetzge-
bung des Bundes als überragender öffentlicher Belang neben der Landesverteidigung eine be-
sondere politische Bedeutung gewinnen. 

Planungsanlass ist die Aufstellung der beiden vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Erweite-
rung Biogasanlage Neulewin 1“ und „Erweiterung Biogasanlage Neulewin 2“. Die Gemeinde 
Neulewin beabsichtigt mit der Aufstellung dieser Bauleitpläne die bestehenden Biogasanlagen 
planungsrechtlich zu sichern und die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Weiterent-
wicklung zu einer Biomethananlage zu schaffen. Es ist vorgesehen das an den beiden Standorte 
erzeugte Rohgas zu Biomethan aufzukonzentrieren und in das öffentliche Gasnetz einzuspei-
sen. 

In diesem Zusammenhang ist dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB folgend die Ver-
einbarkeit mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans zu prüfen. Die Gemeinde Neule-
win verfügt über einen genehmigten und wirksamen Flächennutzungsplan. Dieser stellt die 
beiden Änderungsbereiche als Fläche für die Landwirtschaft dar. Die mit den Aufstellungen der 
Bauleitpläne formulierten Ziele zur Festsetzung von sonstigen Sondergebieten „Energiegewin-
nung aus Biomasse“ lassen sich daraus nicht entwickeln.  

Die deshalb erforderliche 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neulewin er-
folgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Damit wird dem Entwicklungsgebot nach  
§ 8 Abs. 2 Rechnung getragen.  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neulewin hat in der Sitzung am 03.07.2025 die Auf-
stellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. 
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Prüfung alternativer Standorte 

Da die beiden Änderungsbereiche seit Jahren bereits durch die bestehenden Biogasanlagen 
vorgeprägt sind, wird auf eine Prüfung von Alternativstandorten im Gemeindegebiet verzichtet.  
 
2. Planungsbindungen 

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 1802) 

o Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. November 
2018 (GVBl. I Nr. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, 
[Nr. 18]) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2022 

o Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgi-
sches Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. 
Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. März 
2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S.11) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Neulewin in der aktuellen Fassung 

 
  

https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/GVBl_I_09_2024.pdf
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2.2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 
Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei sind die ein-
zelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende Pläne oder Pro-
gramme aufzustellen.   

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Neulewin ergeben sich die Ziele, Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechtsgrundlagen:  

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 

• Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Landesent-
wicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des Landesplanungsver-
trags vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235)  

• Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Branden-
burg (LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBl. Ll/19, [Nr. 35]  

Aus ihnen werden die Grundsätze, Ziele und sonstige Erfordernisse der Raumordnung abge-
leitet. 

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 3 Nr. 6 ROG solche, durch die die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Daraus resultierend sind 
der Umfang einer Biogasanlage, die Standortsbedingungen und die vorhersehbaren Auswir-
kungen auf die Funktion des Raumes entscheidend für eine gegebene Raumbedeutsamkeit. 

Die geltende Rechtsprechung sieht dies regelmäßig als gegeben, wenn durch die Auswirkun-
gen der Planung, aufgrund ihrer Dimension auf Grund von Raumbeanspruchung, Raumbeein-
flussung, über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen. 

Gemäß dem LEPro 2007 § 2 Abs. 3 wird dem Ausbau neuer Wirtschaftsfelder im ländlichen 
Raum eindeutig zugesprochen.  

Dazu zählt die europaweite und nationale Neuausrichtung auf die Erzeugung regenerativer 
Energien (Windenergie, Solarenergie, Biomasse).  

Im Anhang 2 zum Umweltbericht des LEPro2007 wird die positive Auswirkung auf Klima und 
Luft durch die Förderung regenerativer Energien in ländlichen Räumen hervorgehoben. 

„Durch die Neuausrichtung der Landwirtschafts- und Energiepolitik auf europäischer und nati-
onaler Ebene verschiebt sich die Bedeutung der ländlich geprägten Räume von der Primärpro-
duktion von Nahrungsmitteln auf die Erzeugung regenerativer Energien (Windenergie, Solar-
energie, Biomasse) […]“ (Begründung zu § 2 zu (3); LEPro 2007) 

Die wesentlichen Wertschöpfungspotenziale der ländlichen Räume sollen zukunftsweisend 
durch „technologische Innovationen und daran anknüpfende Produktionspotenziale insbeson-
dere in den Technologiebereichen der Energie […] erschlossen und weiterentwickelt werden“. 
(Begründung zu § 2 zu (3); LEPro 2007) 
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Auch gemäß dem LEP HR 2019 wird hinsichtlich der Klimaschutzziele den erneuerbaren Ener-
giearten (Windenergie, Biomasse, Solarenergie) eine besondere energiesichernde, wirtschaftli-
che und klimaneutralisierende Bedeutung zugesprochen.  

Laut des Grundsatzes 8.1 des LEP HR sollen, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu 
erreichen, erneuerbare Energien besonders entwickelt und gefördert werden.  

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP HR (Lage der Änderungsbereiche rot markiert) 

Für die beiden Änderungsbereiche sind in der Festlegungskarte des LEP HR keine flächenbe-
zogenen Festsetzungen (i.S.v. beachtenspflichtigen Zielen) getroffen worden. 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neulewin erscheint mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar. 
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Landschaftsplan 

Die gesetzlichen Anforderungen an die Landschaftsplanung sind im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) in Kapitel 2 in den §§ 8 bis 12 BNatSchG formuliert. Auf der Landesebene ist § 5 
BbgNatSchG maßgebend. 

§ 8 BNatSchG erklärt das Instrument Landschaftsplanung zum abweichungsfesten allgemeinen 
Grundsatz des Naturschutzes. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung der Landschaftspla-
nung als das planerische und damit vorsorgende Instrument des Naturschutzes. 

§ 9 beschreibt die allgemeinen Aufgaben der Landschaftsplanung und regelt ihre Inhalte. 

§ 10 regelt, dass regionale Landschaftsrahmenpläne flächendeckend für alle Teile des Landes 
aufzustellen sind. 

Dagegen regelt § 11 abweichend vom Grundsatz der flächendeckenden Landschaftsplanung 
auf kommunaler Ebene den derzeit geltenden Maßstab der Erforderlichkeit. Demnach sind 
Landschaftspläne aufzustellen, sobald und soweit dies insbesondere aufgrund von wesentli-
chen Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum erforderlich ist. In diesem 
Zusammenhang wurde der Katalog der Inhalte der Landschaftsplanung auch mit Blick auf die 
Unterstützung der Umsetzung von europarechtlichen Anforderungen durch den Bundesge-
setzgeber ständig erweitert.  

Aufbauend auf die dazu bestehenden europarechtlichen Grundlagen wurden mit dem UVPG 
vom 25.6.2005 (BGBl I Seite 1746) die wesentlichen Funktionen der Umweltprüfung in die bun-
desdeutsche Gesetzgebung eingebracht. Die Umweltprüfung ist seither zwingendes Recht in 
der Bauleitplanung, soweit nicht die Pläne im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB oder 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. 

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf das Abwägungsgebot und die Umweltprüfung 
nach den §§ 1 Abs. 7, 2 Abs. 3 und 2 Abs. 4 S. 3 des Baugesetzbuches. Gleichzeitig hat der 
Gesetzgeber Einzelheiten zur Umweltprüfung geregelt.  

Im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ist die Umweltprüfung auf Umweltbelange und 
Belange von bodenrechtlicher Relevanz zu beschränken. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Erforderlichkeit der Bauleitplanung allein nach § 1 Abs. 3 BauGB zu prüfen ist. Die 
planende Gemeinde hat alle voraussichtlich erheblichen Auswirkungen auf Umweltbelange im 
Rahmen der Umweltprüfung zu untersuchen. So ist ein Umweltbericht auch notwendig, wenn 
keine Umweltauswirkungen prognostiziert werden. 

Im Umweltbericht erfolgt im weiteren Verfahren eine schutzgutbezogene fachliche Bewertung 
auf Basis der Vorschrift des § 2 Abs. 4 BauGB. Diese fachliche Bewertung ist durch die planende 
Gemeinde oder Stadt außerhalb des Umweltberichtes nach § 1 Abs. 7 BauGB abzuwägen. Nach 
§ 14b Abs. 1 Nr. 1 UVPG i. V. m. Anlage 3 Nr. 1.9; ist die Pflicht zur Umweltprüfung als zwin-
gendes Recht anzuwenden.  
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3. ENTWICKLUNGSZIELE DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

Ziel der 2. Änderung des Flächennutzungsplans ist die bauplanungsrechtliche Vorbereitung 
und die Entwicklung von Flächen zur Energiegewinnung aus Biomasse. 

Die beiden Änderungsbereiche der 2. Änderung des Flächennutzungsplans werden derzeit 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Für die Änderungsbereiche der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Neulewin ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

Darstellung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Fläche für Landwirtschaft 3,5 ha 0 ha 

Sonstiges Sondergebiet EB 0 ha 3,5 ha 
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4. AUSWIRKUNGEN DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG  

Die Darstellung von sonstigen Sondergebieten entfaltet auf der Ebene des Flächennutzungs-
plans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und Landschaftshaushalt. Es werden 
jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für die Sicherung der beiden Biogasanlagen und 
für die Weiterentwicklung zu einer Biomethananlage geschaffen. 

Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung bestimmter Umweltauswir-
kungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene 
und abschließende Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist auf der Ebene 
der Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der Aufstellung der 
2. Änderung des Flächennutzungsplans im Vernehmen mit den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplänen mögliche Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Auswirkungen der Biogasanlagen auf die zu untersuchenden Schutzgüter. 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die Schutzgüter 
des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden Zusammenhänge der Bauleit-
planverfahren auf die 2. Änderung des Flächennutzungsplans übertragen. 
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